
Bekanntmachung
für die von der Meldepflicht
befreiten Unionsbürgerinnen

und Unionsbürger zur
Eintragung in das

Wählerverzeichnis für die 
Kommunalwahlen

am 13. September 2020

Am 13. September 2020 findet in Mön-
chengladbach die Wahl der Oberbürger-
meisterin/des Oberbürgermeisters, des
Rates und  der Bezirksvertretungen statt.

An den Wahlen kann nur teilnehmen, wer
in ein Wählerverzeichnis eingetragen ist. In
das Wählerverzeichnis werden von Amts
wegen alle Wahlberechtigten eingetragen,
die am 35. Tag vor der Wahl bei der Stadt
Mönchengladbach für eine Wohnung, bei
mehreren Wohnungen für die Haupt -
wohnung, gemeldet sind.

Wahlberechtigte Unionsbürgerinnen und
Unionsbürger, die gemäß § 26 Bundes -
meldegesetz (BMG) von der Meldepflicht
befreit sind und nicht in Mönchengladbach
gemeldet sind, können nur auf Antrag in
das Wählerverzeichnis aufgenommen wer-
den.

Der Antrag muss Familiennamen, Vor -
namen, Geburtsdatum, Geburtsort und
Anschrift sowie Staatsangehörigkeit ent-
halten und persönlich und  handschriftlich
unterzeichnet sein. In seinem Antrag hat
der Unionsbürger durch Abgabe einer Ver-
sicherung an Eides Statt den Nachweis für

seine Wahlberechtigung zu erbringen. Ge-
genstand der Versicherung an Eides Statt
ist eine Erklärung

1. über seine Staatsangehörigkeit,  

2. über seine Anschrift in der Gemeinde,  

3. dass er am Wahltag seit mindestens
dem 16. Tag vor der Wahl in der Stadt
Mönchengladbach ununterbrochen
eine Wohnung, bei mehreren Wohnun-
gen die Hauptwohnung, innehaben
wird.

Der Oberbürgermeister kann die Vorlage
eines gültigen Identitätsausweises und
eines Nachweises über die Wohnung und
den Zeitpunkt des Innehabens der Woh-
nung verlangen. 

Der Antrag kann bis zum 16. Tag vor der
Wahl (28.08.2020) bei der Wahlbehörde
der Stadt Mönchengladbach, Fachbereich
Bürgerservice, Abteilung Einwohnermelde-
angelegenheiten und Wahlen, Vitus-
Center, Zimmer 509, Goebenstraße 4-8,
41061 Mönchengladbach, gestellt werden. 

Mönchengladbach, den 06.08.2020

Der Oberbürgermeister
In Vertretung        

Dr.-Ing. Gregor Bonin 
Stadtdirektor und
Technischer Beigeordneter
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Der Oberbürgermeister gibt bekannt:
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